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Demontage und Druckentleerung von 

STABILUS Produkten im Falle der Entsorgung 
  

Ident. Dok.:  SN 03.10-00/13 
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Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der 
Patenterteilung / Gebrauchsmustereintragung. Vervielfältigungen, Weitergabe  
an Dritte und sonstige Verwertung sind ohne unsere Einwilligung unzulässig.  
Dieses Dokument verbleibt unser Eigentum. 

 

STABILUS GmbH 
Wallersheimer Weg 100 
D-56070 Koblenz 
Postfach 201454, D-56014 Koblenz 

Telefon: (0261) 8900-0 
Telefax: (0261) 8900-204 
E-Mail: Info@de.stabilus.com 
http://www.stabilus.com  

1.  ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DAS ENTSORGEN VON STABILUS- 
   PRODUKTEN 
 

- Unter Druck stehende Geräte müssen im Falle der Entsorgung gemäß  
  den folgenden Vorschriften entgast werden. 
- Vor dem Entgasen sind unbedingt die speziellen Entgasungsvorschriften 
   für den jeweiligen Gerätetyp zu beachten (Blatt 3 - 19). 
Allgemein gilt: 
1. Das Druckrohr muss, ohne dabei verformt zu werden, so zwischen zwei 
    Prismen eingespannt werden, dass das Maß X mindestens 25 mm  
    Beträgt (siehe Blatt 3 - 19). 
    Bei STAB-O-MAT und STAB-O-MAT Säulen darf am gesamten  
    Druckrohr eingespannt werden. 
2. Das Druckrohr muss zum Entgasen an den angegebenen Stellen mit  
    einer H A N D S Ä G E langsam aufgesägt, oder mit einem B O H R E R  
    von ca. 3 mm Durchmesser aufgebohrt werden. 
3. Da wegen des hohen Innendrucks Späne und Öl von der Säge- oder  
    Bohrstelle wegspritzen können, sind vor dem Aufsägen oder Bohren  
    geeignete Maßnahmen zum Schutz von Personen zu treffen (Augen-  
    und Gesichtsschutz, Abdecken des Sägeschnittes). 
4. Bei blockierbaren Geräten die Geräteblockierung durch Stößel- 
    betätigung aufheben bis die Kolbenstange vollständig ausgefahren ist. 
    Nach dem Aufsägen den Auslösestößel nochmals betätigen, um  
    Restgas entweichen zu lassen. Schutzvorkehrungen nach Pkt. 3  
    beachten. 
5. Der DORSTOP muss vor dem Aufbohren auf ausgeschobene Länge  
    positioniert werden. 
6. Das drucklose Gerät ist gemäß Abfallgesetz zu entsorgen. 
    Gasfedern und Dämpfer sind mit Öl gefüllt. Altöl nach Abfallgesetz  
    entsorgen. Nicht ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. 
 
 
- Sollte eine Entsorgung gemäß dieser Vorschrift oder die Identifikation  
  der Geräte gemäß Punkt 2.1 bis 2.13 nicht möglich sein, wird empfohlen  
  eine Entsorgung mit dem Lieferwerk abzustimmen.        


